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JAHRESBERICHT

DER

AUFSICHTSBEHÖRDE IN BETREIBUNGS- UND
KONKURSSACHEN FÜR DEN KANTON BERN

ÜBER DAS JAHR 1959

An den Appellationshof des Kantons Bern und an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des

Schweizerischen Bundesgerichts in Lausanne

Im Jahre 1959 ist die Zahl der Zahlungsbefehle und
der Pfändungen gegenüber dem Vorjahre angestiegen,
während die Verwertungen etwas zurückgegangen sind.
Ein Vergleich mit den Zahlen des Jahres 1958 ergibt
folgendes Bild: Zahlungsbefehle 175 436 (1958:173 408),
Pfändungen 76 664 (74 240), davon Lohnpfändungen
17 433 (16 601), Aufschubsbewüligungen 20 410 (19 624),
Verwertungen 13 309 (15 963), davon auf Grund von
Lohnpfändungen 12 445 (13 258), Verlustscheine 25 827
(26 849), Arreste 124 (142), Eetentionsverzeichnisse
1097 (1172), Eigentumsvorbehalte 14 708 (14 416), Kon-
kursandrohungen 8138 (9611), Liegenschaftsverwaltungen

117 (137).
Die Zahl der im Jahre 1959 neu eröffneten Konkurse

ist auf 159 (173) zurückgegangen. Von früher her waren
noch 135 (150) Konkurse hängig. Von diesen insgesamt
294 (323) Konkursen wurden im Berichtsjahr 166 (188)
erledigt, während 128 (135) auf das Jahr 1960 übertragen

wurden. Die Zahl der neu eröffneten Nachlassverfahren

beträgt 50 (68). Für die Tätigkeit der Betreibungs-

und Konkursämter wird im übrigen auf die Tafel

I verwiesen.
Die Betreibungs- und Konkursämter wurden auch im

Berichtsjahr sowohl durch die Gerichtspräsidenten ihres
Bezirks in ihrer Eigenschaft als untere Aufsichtsbehörden
als auch durch die Mitglieder der kantonalen Aufsichtsbehörde

inspiziert. Als Ergebnis dieser Inspektionen
lässt sich festhalten, dass die Führung der Ämter
befriedigend ist. Die Prüfung des Kassen- und Gebührenwesens

erfolgte durch Beamte der Justiz- und
Finanzdirektion.

Im Jahre 1959 wurde ein Betreibungsweibel durch die
kantonale Aufsichtsbehörde wegen mangelhaften
Vollzuges einer Pfändung disziplinarisch mit Fr. 60.gebüsst.
Einem Beschwerdeführer, der trotz Belehrung in sturer
Weise immer wieder gegen die Fortsetzung der Betreibung

Beschwerde einreichte mit der Begründung, er
schulde die in Betreibung gesetzte Forderung nicht,
wurden Bussen von Fr. 70. und Fr. 100. auferlegt.

Gestützt auf die Abhandlung von Dr.E.Eimer, Bern,
über «Die Bestimmung des unpfändbaren Lohnes auf
den 1. Januar 1959» hat die kantonale Aufsichtsbehörde
durch Kreisschreiben vom 21. Mai 1959 die Ansätze zur
Bestimmung des Existenzminimums bei Lohnpfändungen

erhöht.
Die Gerichtspräsidenten, die als untere Aufsichtsbehörden

erstinstanzlich Beschwerden beurteilen, womit
Unangemessenheit einer betreibungsamtlichen Verfügung

geltend gemacht wird, haben 1959 111 (109)
Beschwerden behandelt. Für ihre Tätigkeit wird im übrigen

auf die Tafel II verwiesen.
Die Zahl der von der kantonalen Aufsichtsbehörde

behandelten Geschäfte ist zurückgegangen. Neu
eingelangt sind 1959 432 (494) Geschäfte. Arom Vorjahre
waren noch 13 (6) Geschäfte hängig. Von diesen insgesamt

445 (500) Geschäften wurden im Berichtsjahr 436
(487) erledigt, während 9 (13) auf das Jahr 1960
übertragen wurden. Die Aufsichtsbehörde hat ferner in
Konkursverfahren, in denen sie schon früher die Frist zur
Durchführung erstreckt hatte, 146 (133) Gesuche um
erneute Fristverlängerung behandelt.

Die 436 erledigten Geschäfte setzen sich wie folgt
zusammen: 168 (175) Beschwerden, 17 (19) Bekurse
gegen erstinstanzliche Beschwerdeentscheide, 6 (4)
Weiterziehungen in Nachlaßsachen, 1 (2) Disziplinarentscheide,

8 (41) Wahlen von Betreibungsweibeln, 65 (70)
erstmals der kantonalen Aufsichtsbehörde unterbreitete
Gesuche um Verlängerung der Frist zur Beendigung
von Konkursverfahren, 36 (42) Urlaubsgesuche, 39 (39)
Anfragen, 96 (95) sonstige Verfügungen und
Beschlüsse.

Von den 168 Beschwerden wurden 65 (42) abgewiesen,
42 (34) zugesprochen, 6 (15) teilweise zugesprochen,
21 (20) an die untere Instanz gewiesen, 19 (40) durch
Bückzug oder sonst erledigt und auf 15 (24) wurde nicht
eingetreten. Die Beschwerden wurden durchschnittlich
in 10 (16) Tagen erledigt (Minimum 1 Tag, Maximum
76 Tage).
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Die 17 Eekurse gegen erstinstanzliche Beschwerdeentscheide

wurden wie folgt erledigt : 5 (8) abgewiesen,
6 (3) begründet erklärt, 4 (5) teilweise begründet
erklärt, 1 (3) an die Vorinstanz zur Neubeurteilung
zurückgewiesen und auf 1 (0) wurde nicht eingetreten.
Die Eekurse wurden durchschnittlich in 9 (30) Tagen
erledigt (Minimum 2 Tage, Maximum 30 Tage).

Von den 6 Nachlassrekursen wurden 3 (2) abgewiesen,
2 (2) begründet erklärt und auf 1 (0) nicht eingetreten.

19 (13) Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörde
wurden durch Eekurse an das Bundesgericht
weitergezogen. 12 (6) Eekurse wurden abgewiesen, 1 (0) zur

Neubeurteilung zurückgewiesen und auf 6 (5) wurde
nicht eingetreten.

Bern, den 10. Februar 1960.

Im Namen der kantonalen Aufsichtsbehörde
in Betreibungs- und Konkurssachen

Der Präsident :

Staub

Der Sekretär:
Schoder
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Tafel II

Zahl der von den Gerichtspräsidenten als untere Aufsichtsbehörde im Jahr 1959 behandelten
Beschwerden nach Art. 17 SchKG

Amtsbezirke
Zahl der

Beschwerden *)

Gefällte
Entscheide

einschliesslich
Abschreibungs-

beschlüsse

Disziplinarverfügungen

Zeitdauer der Erledigung der
Beschwerden

Maximum
Tage

Minimum
Tage

Mittel
Tage

Aarberg
Aarwangen
Bern II
Biell
Büren a.A.
Burgdorf I
Courtelary
Delsberg
Erlach
Preibergen
Fraubrunnen
Frutigen
Interlaken I
Konolfingen
Laufen
Laupen
Münster II
Neuenstadt.
Nidau
Niedersimmental
Oberhasli.
Obersimmental
Pruntrut I
Saanen

Schwarzenburg
Seftigen
Signau
Thun II
Traehselwald
Wangen a.A..

1

28

24

6

3

4 4

3 3

1 1

1 1

4 3

1 1

15

2

1

8

1

23

21

6

3

15

2

1

8

6

44

79

16

11

40
9

30

20

28

1

14

8

4

35

13

1

85

16

6

3

6

38

7

5

1

3

30

20

3

1

8

4

6

13

19

27

9

17

6

30

20

15

1

10

8

4

16

10

1

25

10

x) für die gemäss § 23 EG zum SchKG die untere Aufsichtsbehörde erstinstanzlich kompetent ist.

24


	Jahresbericht der Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen für den Kanton Bern

